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   Vorwort  

   In nahezu jedem Unternehmen führen Arbeitnehmer beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten 
durch. Aufgrund arbeitsvertraglicher Regelungen, Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen 
sind Arbeitgeber in der Regel dazu verpflichtet ihren Arbeitnehmern, die durch den auswärtigen 
Einsatz bedingten Mehraufwendungen zu ersetzen. Der Gesetzgeber lässt nach § 3 Nr. 13 EStG 
für Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes und nach § 3 Nr. 16 EStG für private Arbeitgeber, die 
steuerfreie Erstattung von Reisekostenaufwendungen im Rahmen von Arbeitsverhältnissen zu. 
   Das steuerliche Reisekostenrecht zeichnete sich bisher durch eine Fülle von Einzelregelungen und 
Ausnahmetatbeständen aus, die in ihrer Gesamtheit kaum mehr zu überblicken waren. Dane-
ben mussten insbesondere in der jüngeren Vergangenheit eine Vielzahl höchstrichterlicher BFH-
 Entscheidungen zum Reisekostenrecht beachtet und zeitnah in die Praxis umgesetzt werden. In 
vielen Unternehmen bestehen zudem betriebsinterne Reisekostenordnungen, die in den wenigs-
ten Fällen den ständigen Veränderungen angepasst wurden und sich deshalb häufig nicht mit den 
steuerlichen Bestimmungen decken. Dies alles hat nicht zuletzt dazu geführt, dass sich das Rei-
sekostenrecht zu einem Spezialgebiet innerhalb der Personalabrechnung entwickelt hat und nur 
noch von Spezialisten beherrscht wurde. 
   Durch die zum 01.01.2008 in Kraft getretenen neuen Lohnsteuer-Richtlinien 2008 erfolgt eine 
grundlegende und längst überfällige Reform des steuerlichen Reisekostenrechts. Im Mittelpunkt 
der Neukonzeption steht eine weitestgehende Vereinheitlichung aller beruflich veranlassten Reise-
tätigkeiten. Die Finanzverwaltung will dieses Ziel in erster Linie durch die Abschaffung der bis-
herigen Differenzierung in verschiedene Reisetätigkeiten und mit dem Abbau von verwaltungs-
intensiven Ausnahmetatbeständen erreichen. 
   Die mit kleineren Abstrichen insgesamt gelungene Neuausrichtung des steuerlichen Reisekosten-
rechts wirft aber teilweise neue Problemfelder auf, die von den Verantwortlichen in den Lohn- 
und Personalabteilungen beachtet werden müssen. Der Schwerpunkt der nachfolgenden Ausfüh-
rungen liegt deshalb auf den zum 01.01.2008 im Rahmen der neuen Lohnsteuer-Richtlinien 2008 
in Kraft getretenen Änderungen des steuerlichen Reisekostenrechts. 
   Neben den inhaltlichen Ausführungen zu den aktuellen Rechtsgrundlagen verdeutlichen zahl-
reiche Praxishinweise und Berechnungsbeispiele die Auswirkungen auf die betriebliche Reisekos-
tenerstattung. Im Anhang des vorliegenden Werkes sind zudem die wichtigsten Rechtsquellen des 
steuerlichen Reisekostenrechts auszugsweise abgedruckt. 
    
Nürnberg, im April 2008     Axel-Friedrich Foerster    
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    § 1   Neuausrichtung des steuerlichen 
Reisekostenrechts ab 2008   

  A.   Auswirkungen der aktuellen BFH-Rechtsprechung   

  I.   Die bisherige Diff erenzierung im Reisekostenrecht   

  1.   Allgemein  
   Das Reisekostenrecht unterlag in der jüngeren Vergangenheit den ständigen Änderungen von 
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. Insbesondere die bisherige Differen-
zierung der Reisetätigkeiten nach 

   Dienstreise,  
  Einsatzwechsel- und  
  Fahrtätigkeit   

   und die sich hieran anschließenden unterschiedlichen Erstattungsmöglichkeiten von Reisekosten 
waren in der Praxis mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden und wurden zudem als unge-
recht empfunden. Die seit Jahrzehnten bestehende Dreiteilung in Dienstreise, Einsatzwechsel- 
und Fahrtätigkeit wurde den sich erheblich veränderten Gegebenheiten der Praxis nicht mehr 
gerecht. Die vom Arbeitgeber vorzunehmende Eingruppierung führte in vielen Fällen zu Zwei-
felsfragen und war stark fehler- und streitanfällig. Es verwundert daher nicht, dass die Abgren-
zungsproblematik und die sich hieran anschließenden unterschiedlichen Möglichkeiten der Rei-
sekostenerstattung im Rahmen der regelmäßigen Lohnsteuer-Außenprüfungen aufgegriffen und 
nicht selten beanstandet wurden.   

  2.   Konsequenzen der neuen BFH-Rechtsprechung  
   In mehreren Urteilen vom 11.05.2005   1  hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur 
 Berücksichtigung von Reisekosten insbesondere bei Arbeitnehmern mit Einsatzwechsel- und 
Fahrtätigkeit weiter entwickelt. Die aktuelle Rechtsprechung des BFH hat zur Folge, dass auch Ar-
beitnehmer mit ständig wechselnden Einsatzstellen im Betrieb des Arbeitgebers ihre regelmäßige 
Arbeitsstätte begründen, wenn sie dem Betrieb dauerhaft zugeordnet sind und diesen nicht nur 
gelegentlich, sondern nachhaltig, fortdauernd und immer wieder aufsuchen. Auf den zeitlichen 
Umfang der Tätigkeit im Betrieb kommt es nicht mehr an. 
   Die Finanzverwaltung hat mit Anweisung vom 26.10.2005   2  festgestellt, dass die neuen BFH-
 Urteile allgemein anzuwenden sind. Die kaum noch nachvollziehbare Unterscheidung in ver-

1 BFH, Urteile vom 11.05.2005 – VI R 25/04, BStBl. II S. 791, VI R 15/04, BStBl. II S. 788, VI R 34/04, BStBl. II S. 793 
und VI R 70/04, BStBl. II S. 785.

2 BMF-Schreiben IV C 5 S 2353 – 211/05.

■

■

■
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44
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schiedene Reistätigkeiten und die daran geknüpften unterschiedlichen Erstattungsmöglichkeiten 
werden damit im Ergebnis aufgehoben. 

   Praxishinweis:  
    Durch seine jüngsten Entscheidungen lässt der BFH keinen Zweifel an seinem Bestreben aufkommen, die Rechtsfolgen der 

zahlreichen Einzeltatbestände des Reisekostenrechts aneinander angleichen zu wollen.     Die neue Rechtsprechung des BFH 

trägt damit wesentlich zur Vereinfachung des steuerlichen Reisekostenrechts bei.    

   Weiterhin hat der BFH mit Urteil vom 18.08.2005   3  das „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ bei einer ge-
mischt veranlassten Auslandsreise (z.B. einer Außendiensttagung mit touristischen Elementen) 
aufgegeben. Es ist dadurch eine Aufteilung der Reiseaufwendungen in einen als Arbeitslohn zu 
versteuernden Teil und in einen steuerfrei bleibenden Teil im betrieblichen Eigeninteresse mög-
lich. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall grundsätzlich eine Aufteilung der Kosten nach  objektiven 
Gesichtspunkten  vorzunehmen. Für die Aufteilung der einzelnen Kostenbestandteile der Reise 
hat der BFH ausführliche Regelungen aufgestellt. Auch dieses Urteil wird von der Finanzverwal-
tung angewendet und wird in den nachfolgenden Ausführungen behandelt. 
   Der BFH hat darüber hinaus zum Ausdruck gebracht, dass er abweichend von seiner früheren 
Rechtsprechung,   4  für eine berufliche veranlasste auswärtige Auswärtstätigkeit auch nach Ablauf 
von drei Monaten eine steuerfreie Erstattung von Reisekosten grundsätzlich zulässt. Die auswär-
tige Tätigkeitsstätte wird damit durch bloßen Zeitablauf von drei Monaten nicht automatisch zur 
weiteren regelmäßigen Arbeitsstätte des Arbeitnehmers. Dies hat in der Praxis zur Folge, dass – 
mit Ausnahme von Verpflegungsmehraufwendungen – Reisekosten für eine vorübergehende be-
rufliche Auswärtstätigkeit auch über drei Monate hinaus steuerfrei erstattet werden können.   

  3.   Umsetzung der BFH-Rechtsprechung durch 
die Finanzverwaltung  

   Die Finanzverwaltung hat nun reagiert und die aktuelle BFH-Rechtsprechung zum Anlass ge-
nommen, das Reisekostenrecht im Rahmen der Lohnsteuer-Richtlinien 2008 insgesamt neu zu 
ordnen. Als eine der wichtigsten Änderungen, sieht die neue Verwaltungsanweisung die Abschaf-
fung, der seit Jahrzehnten bestehende Dreiteilung des Reisekostenrechts vor. Erstmals wird in 
R 9.4 Abs. 1 LStR 2008 der Begriff Reisekosten einheitlich wie folgt definiert: 

     Reisekosten sind Fahrtkosten, Verpfl egungsmehraufwendungen, Übernachtungskos-
ten und Reisenebenkosten, wenn diese durch eine so gut wie ausschließlich   berufl ich 
veranlasste Auswärtstätigkeit   des Arbeitnehmers entstehen.    

   Neben der Vereinheitlichung der bisher unterschiedlichen Reisetätigkeiten wird auch der für das 
Reisekostenrecht wichtige Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ neu definiert und einige ver-
waltungsintensive Sonderregelungen abgeschafft, wie z.B. die bisher für die Erstattung von Fahrt-
kosten bei Einsatzwechseltätigkeit zu beachtende 30 km-Grenze. 
   Zur Herstellung des gewünschten Rechtsfolgengleichklangs aller beruflich veranlasster Auswärts-
tätigkeiten musste der BFH und in der Folge die Finanzverwaltung den Begriff des Tätigkeitsmit-
telpunkts bzw. der  regelmäßigen Arbeitsstätte  des Arbeitnehmers ausgesprochen weit auslegen. 

3 BFH, Urteil vom 18.08.2005, VI R 32/03, BStBl. 2006 II S. 30.
4 U.a. BFH, Urteil vom 10.10.1994 – VI R 2/92, BStBl. II 1995 S. 137.
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Ausnahmen bestehen deshalb ab dem Jahr 2008 nur noch für diejenige Arbeitnehmer, die bei 
ihrer Tätigkeit eine betriebliche Einrichtung ihres Arbeitgebers kaum noch aufsuchen. Hierbei 
handelt es um die Personengruppe, die den Betrieb oder eine betriebliche Einrichtung des Arbeit-
gebers im Jahresdurchschnitt weniger als einmal je Arbeitswoche aufsuchen. Nur in diesem Fall 
begründen Arbeitnehmer keine regelmäßige Arbeitsstätte und sind demzufolge Ausnahmen von 
den sonst allgemein anzuwendenden Reisekostenregelungen zulässig. 
   Die im Großen und Ganzen gelungene Verschlankung des steuerlichen Reisekostenrechts wirft 
aber teilweise neue Fragen auf, die von den Verantwortlichen in den Personal- und Lohnabtei-
lungen zeitnah beachtet und umgesetzt werden müssen. Im Folgenden wird daher die Neuaus-
richtung des steuerlichen Reisekostenrechts unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechtspre-
chung ausführlich dargestellt. Die Schwerpunkte der Ausführungen liegen dabei auf den aktuellen 
Änderungen und auf den wichtigen Einzelfragen des Reisekostenrechts, die in der betrieblichen 
Abrechnungspraxis häufig Probleme bereiten.    

  II.   Die neuen Grundlagen der Reisekostenerstattung   

  1.   Erstattungsfähige Reisekosten  
   Unter dem Begriff Reisekosten werden alle Kosten zusammengefasst, die durch eine vorüberge-
hende beruflich veranlasste auswärtige Tätigkeit unmittelbar verursacht werden. Hierzu zählen 

   Fahrtkosten,  
  Kosten für Übernachtung,  
  Verpflegungsmehraufwendungen sowie  
  bestimmte Reisenebenkosten.   

   Die vorgenannten Reisekostenaufwendungen sind nicht im Einkommensteuergesetz (EStG) ge-
setzlich definiert. Höhe, Umfang und Dauer der erstattungsfähigen Reisekosten ergeben sich viel-
mehr und ausschließlich aus den Lohnsteuer-Richtlinien 2008 (R 9.4–9.10 LStR 2008). 
   Für eine steuerfreie Erstattung von Reisekosten ist es erforderlich, dass der Arbeitnehmer vor-
übergehend außerhalb seiner Wohnung und seiner regelmäßigen Arbeitsstätte beruflich tätig 
wird und nach Ende dieser Tätigkeit wieder an seine regelmäßige Arbeitsstätte zurückkehrt, um 
seine Arbeit dort fortzusetzen. 
   Ein steuerfreier Ersatz von Reisekosten durch den Arbeitgeber kommt grundsätzlich nur dann in 
Frage, wenn die auswärtige Tätigkeit des Arbeitnehmers  beruflich veranlasst ist . Dies ist regel-
mäßig dann der Fall, wenn der Arbeitgeber ein ganz überwiegend betriebliches Interesse an der 
auswärtigen Beschäftigung des Arbeitnehmers hat. Ein ganz überwiegend betriebliches Interesse 
wird unterstellt, wenn der Arbeitgeber die Auswärtstätigkeit angeordnet hat. Ein geringes pri-
vates Mitinteresse des Arbeitnehmers ist ohne Bedeutung. Bei einer nicht nur geringen privaten 
Mitveranlassung sind jedoch die privaten Reisebestandteile von den beruflich veranlassten Ele-
menten zu trennen  (s.a. Kapitel § 2 unter D.).  
   Die berufliche Veranlassung der Auswärtstätigkeit, die Reisedauer und der Reiseweg sind auf-
zuzeichnen und anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen oder glaubhaft zu machen (R 9.4 
Abs. 1 Satz 6 LStR 2008). Insbesondere, wenn die tatsächlichen angefallenen Aufwendungen 
 ersetzt werden sollen, ist die Vorlage von Aufzeichnungen bzw. Originalbelegen, wie z.B. Hotel-
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rechnungen, Flugtickets, Fahrtenbuch, Tankbelege usw. zwingend. Aber auch in den Fällen der 
pauschalen Erstattung von Reisekostengeldern, muss anhand geeigneter Aufzeichnungen (z.B. 
Rechnung über Seminarteilnahme) nachprüfbar sein, dass eine beruflich veranlasste Auswärts-
tätigkeit des Arbeitnehmers grundsätzlich stattgefunden hat. 
   Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Sozialversicherungs-Entgeltverordnung (SvEV) sind einmalige Einnahmen, 
laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse sowie ähnliche Einnahmen (z.B. alle Formen von Reise-
kostenvergütungen), die zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern gezahlt werden, nicht dem sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsentgelt zuzurechnen, soweit diese lohnsteuerfrei sind. Sofern 
also die Voraussetzungen für die Lohnsteuerfreiheit zweifelsfrei erfüllt sind, unterliegen Reise-
kostenerstattungen, die im Rahmen von Arbeitsverhältnissen gewährt werden, in allen Zweigen 
der Sozialversicherung nicht der Beitragspflicht. 

   Praxishinweis:  
    Reisekosten werden in der betrieblichen Praxis gelegentlich auch als Spesen oder Auslösungen bezeichnet. Bei dem häufi ger 

verwendeten Begriff  Auslösung handelt es sich nicht um einen steuerlichen Begriff ; dieser stammt vielmehr aus dem Arbeits- 

bzw. Tarifrecht (z.B. Auslösungssätze für gewerbliche Arbeitnehmer des Baugewerbes).  

  Hier muss beachtet werden, dass ein arbeits- bzw. tarifrechtlicher Anspruch auf bestimmte Auslösungsbeträge grundsätzlich 

keinen Einfl uss auf die steuerliche Beurteilung hat. In diesem Fall ist vielmehr zu prüfen, ob bzw. im welchem Umfang die ggf. 

vom Arbeitgeber laut Tarifvertrag zu zahlenden Auslösungen nach den steuerlichen Regelungen steuerfrei belassen werden 

können.   

   Der beruflichen Tätigkeit eines in einem Dienstverhältnis stehenden Arbeitnehmers steht der 
Vorstellungsbesuch eines Stellenbewerbers gleich. Dies hat zur Folge, dass der zum Vorstellungs-
gespräch einladende Arbeitgeber einem Bewerber, der (noch) nicht Arbeitnehmer in dem Unter-
nehmen ist, Reisekostenaufwendungen ebenfalls steuerfrei ersetzen kann. 
   Nicht zu den erstattungsfähigen Reisekosten gehören allerdings solche Aufwendungen, die zwar 
anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit anfallen, die aber nicht ausschließlich durch die 
berufliche Tätigkeit veranlasst sind, wie z.B. die Anschaffung von Kleidung oder anderer Reise-
utensilien.   

  2.   Steuerfreier Arbeitgeberersatz oder 
Werbungskostenabzug  

   Der Arbeitgeber kann Reisekostenaufwendungen an Arbeitnehmer dann steuerfrei erstatten, 
 soweit sie als Werbungskosten (§ 9 Abs. 1 EStG) abziehbar sind. Dabei ist für den möglichen Um-
fang der steuerfreien Erstattung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses oder für den Werbungskos-
tenabzug die gewählte Tarifklasse bei Beförderungskosten regelmäßig ohne Bedeutung. So kön-
nen beispielsweise unabhängig von der Tätigkeit des Arbeitnehmers, die Fahrt- oder Flugkosten 
der 1. Klasse vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet oder vom Arbeitnehmer als Werbungskosten 
angesetzt werden. 
   Gewährt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer anlässlich einer vorübergehenden auswärtigen 
 Tätigkeit keine Reisekosten oder werden die steuerlichen Höchstbeträge nicht ausgeschöpft, kann 
der Arbeitnehmer die Differenzbeträge als Werbungskosten im Rahmen seiner Einkommensteu-
erveranlagung geltend machen. Voraussetzung für die Berücksichtigung von Reisekosten sowohl 
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für den Bereich der Arbeitgebererstattung als auch für den Werbungskostenabzug ist, dass sie 
durch eine so gut wie ausschließliche berufliche Tätigkeit des Arbeitnehmers veranlasst sind. 
   Werbungskosten stellen neben Reisekosten für eine beruflich veranlasste vorübergehende Aus-
wärtstätigkeit auch die notwendigen Mehraufwendungen dar, die einem Arbeitnehmer anläss-
lich einer  beruflich bedingten   doppelten Haushaltsführung  entstehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG). 
Durch die Möglichkeit des Werbungskostenabzugs, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die 
Aufwendungen für einen beruflich bedingten doppelten Haushalt steuerfrei ersetzen. 

   Praxishinweis:  
    Um eine doppelte steuerliche Berücksichtigung auszuschließen, ist der Arbeitgeber nach § 41 b Abs. 1 Nr. 10 EStG dazu ver-

pfl ichtet, steuerfreie Verpfl egungszuschüsse anlässlich einer Auswärtstätigkeit sowie alle steuerfrei gewährten Vergütungen 

bei einer berufl ich bedingten doppelten Haushaltsführung in die Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitnehmers einzutragen.   

   Der Arbeitgeber darf auf die Bescheinigung nur dann verzichten, wenn die Reisekostenvergü-
tungen getrennt von den Lohn- und Gehaltsabrechnungen aufgezeichnet werden. Hierzu ist es 
erforderlich, dass das Betriebsstättenfinanzamt die gesonderte Aufzeichnung der steuerfreien 
Reisekostenerstattungen außerhalb des Lohnkontos ausdrücklich zugelassen hat (§ 4 Abs. 2 Nr. 4 
LStDV).   

  3.   Aufgabe der bisherigen Diff erenzierung 
im Reisekostenrecht  

   Zum besseren Verständnis der Neuausrichtung des steuerlichen Reisekostenrechts ab dem Jahr 
2008, wird an dieser Stelle kurz auf die bis zum Jahr 2007 zu beachtende Differenzierung der Reise-
tätigkeiten eingegangen. Danach wurde im steuerlichen Reisekostenrecht bis 31.12.2007 strikt 
zwischen den verschiedenen Reisetätigkeiten 

   Dienstreise,  
  Einsatzwechsel- und  
  Fahrtätigkeit   

   unterschieden. Diese für die Reisekostenerstattung in der Vergangenheit wichtigen Begrifflich-
keiten wurden durch die ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs entwickelt und von der 
Finanzverwaltung in den Lohnsteuer-Richtlinien näher definiert. 
   Bei Arbeitnehmern, die eine ortsgebundene regelmäßige Arbeitsstätte (i.d.R. am Betrieb des Ar-
beitgebers) begründeten, lag bei einer vorübergehenden auswärtigen Beschäftigung eine  Dienst-
reise  (R 37 Abs. 3 LStR 2005) vor. Bei einer längerfristigen vorübergehenden Auswärtstätigkeit 
an derselben Tätigkeitsstätte war nur für die ersten drei Monate eine Dienstreise anzuerkennen. 
Nach Ablauf der Dreimonatsfrist wurde die auswärtige Tätigkeitsstätte zur neuen (weiteren) re-
gelmäßige Arbeitsstätte des Arbeitnehmers. Dies hatte zur Folge, dass nach drei Monaten kein 
bzw. ein erheblich eingeschränkter Reisekostenersatz möglich war. 
   Eine  Einsatzwechseltätigkeit  (R 37 Abs. 5 LStR 2005) lag bei Arbeitnehmern vor, die bei ihrer be-
ruflichen Tätigkeit typischerweise nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten eingesetzt wurden. 
Regelmäßig eine Einsatzwechseltätigkeit übten beispielsweise Bau- und Montagearbeiter aus. Für 
die Anerkennung einer solchen Tätigkeit war die Anzahl der Tätigkeitsstätten, an denen der Ar-
beitnehmer im Laufe des Kalenderjahres eingesetzt wird, ohne Bedeutung. Als Besonderheit muss-
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te bei einer Einsatzwechseltätigkeit zudem beachtet werden, dass ein Fahrtkostenersatz für Fahrten 
zu den auswärtigen Einsatzstellen nur dann vom Arbeitgeber steuerfrei gezahlt werden konnte, 
wenn die Tätigkeitsstelle mehr als 30 km von der Wohnung des Arbeitnehmers entfernt lag. 
   Einer  Fahrtätigkeit  (R 37 Abs. 4 LStR 2005) gingen bis 31.12.2007 diejenigen Arbeitnehmer (z.B. 
Bus- oder Lkw-Fahrer) nach, die ihre berufliche Tätigkeit überwiegend auf einem Fahrzeug aus-
übten. Eine solche Tätigkeit konnte ohne weitere Ermittlungen angenommen werden, solange der 
Arbeitnehmer durchschnittlich weniger als 20 % seiner vertraglichen Arbeitszeit außerhalb des 
Fahrzeugs tätig wurde. 
   Dauer und Höhe des steuerfreien Ersatzes von Reisekosten richtete sich bis 31.12.2007 wesentlich 
danach, welche der vorgenannten drei Reisearten (Dienstreise, Einsatzwechsel- und Fahrtätig-
keit) der Arbeitnehmer in der Praxis ausübte. Da mittlerweile viele Berufe unterschiedliche Tä-
tigkeitsbilder aufweisen, gestaltete sich für den Arbeitgeber eine genaue Zuordnung oftmals als 
schwierig. Die erforderliche Einordnung zu der jeweiligen Reisetätigkeit wurde auch seitens der 
Finanzverwaltung als Hauptproblem angesehen und war nicht zuletzt Anlass dafür, die bisherige 
Unterscheidung ab dem Jahr 2008 vollständig aufzugeben.   

  4.   Einheitlicher Begriff  für alle berufl ichen 
Auswärtstätigkeiten  

   An der vorgenannten und seit Jahrzehnten bestehenden Differenzierung der Reisetätigkeiten 
nach Dienstreise, Fahrt- und Einsatzwechseltätigkeit wird zukünftig nicht mehr festgehalten. 
Die verschiedenen Arten der Auswärtstätigkeit werden mit Wirkung ab 01.01.2008 unter einem 
 einheitlichen Begriff zusammengefasst. Erstmals wird der Begriff Reisekosten wie folgt definiert 
(R 9.4 Abs. 1 Satz 1 LStR 2008): 

     „Reisekosten sind Fahrtkosten, Verpfl egungsmehraufwendungen, Übernachtungskos-
ten und Reisenebenkosten, wenn diese durch eine so gut wie ausschließlich   berufl ich 
veranlasste Auswärtstätigkeit   des Arbeitnehmers entstehen.“   

   Zukünftig wird also im steuerlichen Reisekostenrecht einheitlich nur noch der Begriff beruflich 
veranlasste Auswärtstätigkeit verwendet. Die genaue Definition, wann ein Arbeitnehmer eine 
„beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit“ durchführt, ergibt sich aus R 9.4 Abs. 2 LStR 2008. Da-
nach liegt eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit dann vor, wenn der Arbeitnehmer 

     „vorübergehend außerhalb seiner Wohnung und an keiner seiner regelmäßigen Arbeits-
stätten berufl ich tätig wird.“    

   Eine berufliche Auswärtstätigkeit liegt auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer bei seiner indivi-
duellen beruflichen Tätigkeit typischerweise nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder 
auf einem Fahrzeug tätig wird (frühere Einsatzwechseltätigkeit oder Fahrtätigkeit, s.o. unter 
Punkt 3.). 

  Wann gilt eine Auswärtstätigkeit als vorübergehend?  
   Wie zuvor bereits ausgeführt, liegt ab dem Jahr 2008 eine berufliche Auswärtstätigkeit u.a. dann 
vor, wenn sich der Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen  vorübergehend  auswärts aufhält. In 
den Lohnsteuer-Richtlinien 2008 finden sich jedoch an keiner Stelle Hinweise darauf, wie lange 
eine Auswärtstätigkeit als „vorübergehend“ gilt. 
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